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Nr. 3457 Freitag, 26. April Jahrgang 2024  
 
AMTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung der 
Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderats 
am 9. Juni 2024 

Zur Wahl des Gemeinderats am 9. Juni 2024 hat der Gemeindewahlausschuss die nachstehend aufgeführten 
Wahlvorschläge zugelassen. 

 
Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählervereinigungen, die im Gemeinderat bereits vertreten sind, richtet 
sich die Reihenfolge nach ihren Stimmenzahlen bei der letzten regelmäßigen Wahl. Die übrigen Wahlvorschläge fol-
gen in der Reihenfolge ihres Eingangs. 

 
Wahlvorschlag Freie Wählervereinigung Ingelfingen (FWV) 
 

Bewerber / Bewerberin 

Lfd.-Nr. 
 

Familienname, Vornamen 

 

Beruf oder Stand Geburts- 
jahr 

Wohnort 

101 Dr. Baum, Ulrich Ernst Christian Zahnarzt i.R. 1947 Ingelfingen-Ingelfingen 

102 Ehrmann, Kathrin Sabine Sonderschulrektorin 1983 Ingelfingen-Ingelfingen 

103 Hagdorn, Karin Gisela Mathilde Oberstudienrätin i.R. 1950 Ingelfingen-Ingelfingen 

104 Heink, Michael IT-Systemadministrator 1972 Ingelfingen-Ingelfingen 

105 Herschlein, Frank Baupolier 1975 Ingelfingen-Diebach 

106 Hofmann, Friedrich Sebastian Landwirtschaftsmeister 2000 Ingelfingen-Weldingsfel- 
den 

107 Kempf, Roland Bauingenieur 1971 Ingelfingen-Dörrenzim- 
mern 

108 Kießling, Annette Industriemechanikerin 1971 Ingelfingen-Ingelfingen 

109 Kunze, Philipp-André Kaufmännischer 
Angestellter 

1993 Ingelfingen-Ingelfingen 
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110 Lang, Jochen Industriemeister  

Elektrotechnik 

1966 Ingelfingen-Criesbach 

111 Dr. Leidenberger, Patrick Physiker 1981 Ingelfingen-Weldingsfel- 
den 

112 Martis, Damir Angestellter 1972 Ingelfingen-Ingelfingen 

113 Mütsch, Markus Teamleiter 1974 Ingelfingen-Eberstal 

114 Rist, Nico-René Unternehmer im 
Bereich IT 

1978 Ingelfingen-Ingelfingen 

115 Sahm, Marco Elektrotechniker 1975 Ingelfingen-Stachen- 
hausen 

116 Schmidt, Eva-Maria Feinwerkermechaniker-
meisterin 

1989 Ingelfingen-Stachen- 
hausen 

117 Specht, Heidrun Sparkassenfachwirtin 1974 Ingelfingen-Hermuthau- 
sen 

118 Stephan, Rolf Franz Gottlieb Stuckateurmeister 1954 Ingelfingen-Ingelfingen 

 

Wahlvorschlag Unabhängige Bürgerliste 
 

Bewerber / Bewerberin 

Lfd.- Nr. 
 

Familienname, Vornamen 
 

Beruf oder Stand Geburts- 
jahr 

Wohnort 

201 Biegel, Luca Daniel Student 2003 Ingelfingen-Ingelfingen 

202 Binder, Verena Omnibusunternehmerin 1985 Ingelfingen-Ingelfingen 

203 Federolf, Birgit Kaufmännische 
Angestellte 

1967 Ingelfingen-Ingelfingen 

204 Gregorio, Patrick Teamleiter Versand 1983 Ingelfingen-Ingelfingen 

205 Horndacher, Rainer Martin Technischer Angestellter 1977 Ingelfingen-Diebach 

206 Hübel, Rolf Wolfgang Polizeibeamter 1965 Ingelfingen-Dörrenzim- 
mern 

207 Krämer, Moritz Dipl.-Ingenieur (FH) 1984 Ingelfingen-Criesbach 

208 Kunze, Holger Kfz.-Meister 1962 Ingelfingen-Ingelfingen 

209 Rapp, Ilona Betriebsrätin 1967 Ingelfingen-Weldingsfel- 
den 

210 Schmeißer, Marc Produktzulassungsma-
nager 

1996 Ingelfingen-Stachen- 
hausen 

211 Schmetzer, Philip Christian Teamleiter 
Vetrieb/Kalkulation 

1989 Ingelfingen-Stachen- 
hausen 

212 Schmezer, Susanne Weinbautechnikerin 1967 Ingelfingen-Ingelfingen 

213 Wallner, Hans Paul Rentner 1956 Ingelfingen-Ingelfingen 

214 Weigel, Gabriele Steuerfachangestellte 1968 Ingelfingen-Ingelfingen 

 
 

Bei der Wahl des Gemeinderats findet Verhältniswahl statt. Dabei können Sie nur denjenigen Bewerbern / Bewer-
berinnen, die in einem der Stimmzettel aufgeführt sind, Stimmen geben. Sie können Bewerbern / Bewerberinnen 
aus verschiedenen Stimmzetteln Stimmen geben (panaschieren) und einem Bewerber / einer Bewerberin bis zu 
drei Stimmen geben (kumulieren). 
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Öffentliche Bekanntmachung des Wahlvorschlags 
zur Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft Criesbach 
am 9. Juni 2024 
 
Zur Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft Criesbach am 9. Juni 2024 ist nur ein Wahlvorschlag 
zugelassen worden. 
 

Die Wahl findet deshalb nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl statt. Es kann jede wählbare Person gewählt 
werden; die Wähler und Wählerinnen sind also nicht an die vorgeschlagenen Bewerber / Bewerberinnen gebunden. 
Dabei darf kein Bewerber / keine Bewerberin oder keine andere wählbare Person mehr als eine Stimme erhalten. 
Gewählt sind die Personen mit den höchsten Stimmenzahlen. 
 

Zugelassen wurde folgender Wahlvorschlag: 
 
Wahlvorschlag Bürgervertretung Criesbach (BVC) 
 

Bewerber / Bewerberin  
Lfd.-Nr. Familienname, Vornamen Beruf oder Stand Geburts- 

jahr 
Wohnort 

101 Fahrbach, Martin Vermessungstechniker 1973 Ingelfingen-Criesbach 
102 Weidner, Birgit Textilbetriebswirtin 1970 Ingelfingen-Criesbach 
103 Egner, Wolfgang Diplom-Ingenieur 1962 Ingelfingen-Criesbach 
104 Hofmann, Rudolf Diplom-Kaufmann (FH) 1971 Ingelfingen-Criesbach 
105 Bergmann, Katharina Eileen Rechtsanwältin 1983 Ingelfingen-Criesbach 
106 Krämer, Moritz Diplom-Ingenieur (FH) 1984 Ingelfingen-Criesbach 
107 Köber, Simon Techniker 1992 Ingelfingen-Criesbach 
108 Müller, Maya Tamina Schülerin 2006 Ingelfingen-Criesbach 
109 Seber, Manfred Maschinenbautechniker 1968 Ingelfingen-Criesbach 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung über Mehrheitswahl 
zur Wahl der Ortschaftsräte der Ortschaften Diebach, Dör-
renzimmern, Eberstal, Hermuthausen und Weldingsfelden 
am 9. Juni 2024 
 
 
Zur Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaften Diebach, Dörrenzimmern, Eberstal, Hermuthausen und Weldingsfelden 
ist jeweils kein Wahlvorschlag zugelassen worden. 
 

Die Wahl findet deshalb jeweils nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl statt. Es kann jede wählbare Person 
gewählt werden, dabei darf keine wählbare Person mehr als eine Stimme erhalten. Gewählt sind die Personen mit 
den höchsten Stimmenzahlen. 
 
Ingelfingen, 26. April 2024 
 
 
 

 
Michael Bauer 
Bürgermeister 
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 sowie Wirtschaftsplan der Stadtwerke 
Ingelfingen für das Wirtschaftsjahr 2024 

I. Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.03.2024                  

die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen: 

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen      EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 19.760.228 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 21.440.297 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von - 1.680.069 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 60.000 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 60.000 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von - 1.620.069 

 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 19.103.250 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 19.684.201 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

- 580.951 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.901.030 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 6.863.200 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

- 3.962.170 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

- 4.543.121 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - 140.250 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

- 140.250 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

- 4.683.371 

 

 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf           0 EUR 
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§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf       5.664.000 EUR 

 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf      1.500.000 EUR 

 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H. 

 der Steuermessbeträge;  

2. für die Gewerbesteuer auf 365 v. H. 

 der Steuermessbeträge.  

 

II. Der Gemeinderat der Stadt Ingelfingen hat am 19.03.2024 folgenden Beschluss gefasst: 
 

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 

 
Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ingelfingen wird für das Jahr 2024 festgesetzt: 

1.  im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen   

   
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von 1.055.995 € 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von - 1.096.180 € 

1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von - 40.185 € 

 
2.  im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen   

   
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 1.045.845 € 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von - 826.530 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

 
219.315 € 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 € 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 497.000 € 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

 
- 497.000 € 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf  
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

 
- 277.685 € 

2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 388.430 € 

2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - 140.800 € 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
 (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

 
247.630 € 

2.11  Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands, zum Ende des Wirt-
schaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

 
- 30.055 € 
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§ 2 Kreditermächtigung 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 

 
274.400 € 

  davon Wasserwerk 274.400 € 

  davon Parkhaus 0 € 

 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen  

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 325.500 € 

  davon Wasserwerk 325.500 €   

  davon Parkhaus 0 €   

 
§ 4 Kassenkredite  

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 € 

 
 

III. Das Landratsamt Hohenlohekreis hat mit Erlass vom 19.04.2024 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der 
Stadt Ingelfingen am 19. März 2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 
sowie des ebenfalls am 19. März 2024 vom Gemeinderat der Stadt Ingelfingen beschlossenen Wirtschaftsplans 2024 
der "Stadtwerke Ingelfingen" gemäß § 121 Abs. 2 GemO bestätigt. 

Genehmigt wird gem. § 86 Abs. 4 GemO der im Kernhaushalt genehmigungspflichtige Teilbetrag der vorgesehenen 
Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1,9 Mio. €.  

Genehmigt werden gem. § 12 Abs. 4 EigBG i.V.m. § 87 Abs. 2 GemO der im Wirtschaftsplan 2024 der "Stadtwerke 
Ingelfingen" festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 274.400 €, gem. § 12 Abs. 4 EigBG i.V.m. § 89 
Abs. 3 GemO der im Wirtschaftsplan 2024 der “Stadtwerke Ingelfingen“ festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite 
i.H.v. 500.000 € sowie gem. § 12 Abs. 4 EigBG i.V.m. § 86 Abs. 4 GemO der im Wirtschaftsplan 2024 der „Stadtwerke 
Ingelfingen“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 325.500 €.  

Der Haushaltsplan samt Haushaltssatzung sowie der Wirtschaftsplan der "Stadtwerke Ingelfingen" liegt gemäß § 81 
Abs. 3 GemO im Rathaus in Ingelfingen im 3. OG (Zimmer 33) ab Montag, den 29. April 2024 an 7 Tagen 
während den üblichen Dienststunden öffentlich aus. 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder 
von aufgrund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der Stadt Ingelfingen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, der Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

Ingelfingen, den 22.04.2024 

 

 
 

Michael Bauer, Bürgermeister 

 
 

RATHAUSNACHRICHTEN 
 
Müllabfuhr 
Leerung der Restmülltonne am Freitag, 3. Mai 
2024 und Abholung des gelben Sacks am Sams-
tag, 4. Mai 2024. 
 

 

 
 
 

Redaktionsschluss für den nächsten Amtsboten 
ist wegen des Feiertages am 1. Mai bereits am 
Dienstag, 30. April 2024 um 10:00 Uhr. 
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Minigolfanlage Ingelfingen 
Die Minigolfanlage ist am Samstag, 27. April 
2024 und Sonntag, 28. April 2024 geschlossen. 
 
 
Maibaumfest in Ingelfingen am 30. April 2024 
Die Winzertanzgruppe, die Stadtkapelle und die 
Freiwillige Feuerwehr Ingelfingen laden die Ein-
wohnerschaft zum traditionellen Maibaumfest am 
Dienstag, 30. April 2024 recht herzlich ein. Das 
Fest beginnt um 19:00 Uhr mit der Aufstellung des 
Maibaumes am Neuen Schloss durch die Freiwil-
lige Feuerwehr mit ihrer Jugend- und Kinderfeuer-
wehr. Für Ihr leibliches Wohl sorgt die Winzer-
tanzgruppe. Die Veranstaltung findet sowohl bei 
gutem als auch bei schlechtem Wetter statt, da wir 
auch dieses Jahr wieder den „Marstall“ zur Verfü-
gung haben. Bei uns findet jeder ein Plätzchen zum 
Feiern! Die Winzertanzgruppe wird einige Tänze 
aufführen. Die Stadtkapelle wird für die musikali-
sche Umrahmung sorgen.  
Die Veranstalter freuen sich auf Ihren Besuch! 
 
 
Straßensperrung 
Wegen des Maibaumfestes ist die Schlossstraße 
am kommenden Dienstag, 30.04.2024, von 
18:30 Uhr bis 01:00 Uhr, vom Neuen Schloss / 
Rathaus bis zum Schlosshotel für den gesamten 
Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die 
Mühlstraße, Kochertalstraße und Criesbacher 
Straße.  
 
 
Seniorenausflug der Stadt Ingelfingen am 
16. Mai 2024 
Die diesjährige Tagesfahrt für Seniorinnen 
und Senioren der Gesamtgemeinde Ingelfin-
gen findet am Donnerstag, 16. Mai 2024 statt 
und führt uns nach Stuttgart. Der Teilneh-
merbeitrag beträgt 40,-- €, Anmeldungen 
sind noch bis zum 3. Mai 2024 möglich.  
 
Das geplante Programm und die Anmeldung 
finden Sie im Internet unter: 
ingelfingen.de/de/rathaus-gemeinderat/rat 
haus-nachrichten Seniorenausflug 16. Mai 
2024 > Diesen Artikel lesen 
Eine persönliche Anmeldung ist zu den übli-
chen Öffnungszeiten im Rathaus (II. OG) 
möglich. Bei Fragen oder Unklarheiten wen-
den Sie sich bitte an Frau Schwaderer,       
Tel. 07940/1309-11. 
 
 

Wer macht mit beim Kinderferienprogramm 
2024? 
Das diesjährige Kinderferienprogramm findet 
in der Zeit vom 25. Juli bis 7. September 
2024 statt. 
Viele Ingelfinger Vereine, Firmen, Institutio-
nen und Personen haben in der Vergangenheit 
mitgewirkt und den Kindern erlebnisreiche und 
unterhaltsame Ferientage geboten. Damit auch 
in diesem Jahr ein erfolgreiches Ferienpro-
gramm erstellt werden kann, rufen wir wieder 
alle Vereine, Firmen, Institutionen und Perso-
nen auf, dabei mitzuwirken und Gestaltungs-
vorschläge einzubringen. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 31. 
Mai 2024 bei Tina Götz, Tel. 07940/1309-22. 
 
 

 
 

Voranzeige: 
 

Der Tag der Städtebauförderung ist eine Ge-
meinschaftsinitiative von Bund, Ländern, dem 
Deutschen Städtetag und dem Deutschen Städte- 
und Gemeindebund. In diesem Jahr findet der of-
fizielle Tag der Städtebauförderung am 4. Mai 
2024 statt. 
 

Die Stadtverwaltung möchte in diesem Zusam-
menhang am 6. Mai 2024 einen Informations- 
und Beratungstag zum aktuellen Sanierungsge-
biet IV, Mariannenvorstadt, der interessierten Be-
völkerung anbieten. 
 

Schon heute sind Sie herzlich eingeladen, sich im 
Rathaus in der zweiten Etage, Zimmer 20 von 8:00 
bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr Anre-
gungen zu holen und Antworten auf Ihre Fragen zu 
erhalten. 
 
 
Maischerze? 
Wie jedes Jahr werden sich in der Nacht zum 1. 
Mai wieder zahlreiche Jugendliche und Kinder auf 
den Weg machen, um sogenannte Maischerze aus-
zuführen. Neben kreativen Maischerzen gab es in 
den letzten Jahren jedoch leider immer wieder üble 
Maischerze, gekennzeichnet durch blinde Zerstö-
rungswut und Vandalismus. Sei es aus Leichtsinn, 
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Übermut oder wegen alkoholbedingter Fehlein-
schätzung, oft handelt es sich leider um handfeste 
Straftaten, die mit den üblichen Scherzen alter Tra-
dition längst nichts mehr zu tun haben. Wenn 
Hauswände verschmiert, Pflanzen herausgerissen, 
Spielgeräte auf Spielplätzen zerstört oder sonstige 
Sachbeschädigungen vorgenommen werden, ist 
die Grenze zur Straftat schon überschritten. 
Gegen gut überlegte, originelle Maischerze ist da-
gegen nichts einzuwenden. Eltern sollten versu-
chen, ihren Kindern diesen Unterschied klar zu 
machen und sie entsprechend anzuhalten. An die 
Jugendlichen selbst richtet sich unsere dringende 
Bitte, in der Mainacht Sachbeschädigungen und 
groben Unfug zu unterlassen, damit es im Nach-
hinein nicht zu einem polizeilichen Nachspiel 
kommt. Gegen Personen, die Straftaten begehen 
und über das erlaubte Maß hinausschießen, wird 
die Polizei konsequent vorgehen und in der Main-
acht verstärkt auf Streife sein. Hierzu gehören 
selbstverständlich auch Alkohol- und Drogenkon-
trollen im Straßenverkehr. 
Über übliche Maischerze hinaus gehende Vor-
kommnisse sollten der Polizei sofort gemeldet 
werden, damit die Delikte verfolgt und die Verur-
sacher zur Verantwortung gezogen werden kön-
nen. Zudem ist es neben besonderer Aufmerksam-
keit in der Walpurgisnacht ratsam, am Vorabend 
des 1. Mai bereits entsprechende Vorkehrungen zu 
treffen, so sollten z.B. Garten- und Garagentore 
abgeschlossen, Autos in der Garage untergestellt 
und Blumenkästen, Gartenmöbel und andere be-
wegliche Gegenstände sicher im Haus verwahrt 
werden. 
 
 
Geschäftsräume zu vermieten 
In Ingelfingen sind ab sofort Geschäftsräume zu 
vermieten. Es handelt sich dabei um 3 Büroräume 
mit WC, Flur und Vorraum (insgesamt ca. 66 qm). 
Außerdem sind dort weitere 3 Büroräume mit WC, 
Flur (ca. 84 qm) und Terrasse zu vermieten.  
Es besteht die Möglichkeit, die gesamten Räum-
lichkeiten zu mieten.  
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Stadt-
verwaltung Ingelfingen, Frau Malin Bannert,   
Tel.: 07940/1309-32 oder E-Mail: malin.ban-
nert@ingelfingen.de. 
 
 
CRIESBACH 
Maibaumfest an der Kelter 
Am 30. April 2024 wird um 18:30 Uhr der Mai-
baum gestellt. Dazu ist die Bevölkerung recht 

herzlich eingeladen. Der Gesangverein wird das 
Fest musikalisch begleiten, Getränke und fürs leib-
liche Wohl ist gesorgt. 
 

Im Voraus ein herzliches Dankeschön an alle Hel-
fer für ihre Unterstützung. 
 

Ortsvorsteher, Martin Fahrbach 
 
 
STANDESAMT UND 
GLÜCKWÜNSCHE  

 

Wir gratulieren 
zum Geburtstag am 
26.04. Elisabeth Minder, Eberstal 80 J. 
27.04. Helmut Weber, Ingelfingen 85 J. 
01.05. Eberhard Langer, Criesbach 85 J. 
01.05. Johann Stadtmüller, Ingelfingen 80 J. 
02.05. Werner Fischer, Ingelfingen 85 J. 
 

† Verstorben ist am 17.04.2024 Maritta Pinkau, 
Criesbach. 
 
 
P E R S O N E L L E S 

 
 

NACHRUF 
 

Am 18. April 2024 verstarb im Alter von 90 Jahren 
 

Herr Vinzenz Metzger 
 

aus Diebach. 
 

Herr Metzger war von 1968 bis 1971 Mitglied des 
Gemeinderates der Gemeinde Diebach und ge-
hörte von 1972 bis 1994 dem Ortschaftsrat Die-
bach an. In diesen Jahren hat sich Herr Metzger für 
das Allgemeinwohl und die vielfältigen Belange in 
seiner Ortschaft eingesetzt. Er genoss allgemeine 
Wertschätzung. 
 

Wir verlieren mit ihm einen geachteten und stets 
zuverlässigen Mitmenschen. Seiner Familie und 
allen Angehörigen gilt unser tiefes, aufrichtiges 
Mitgefühl. 
 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewah-
ren. 
 

Für die Stadt Ingelfingen und den Gemeinderat: 
Michael Bauer, Bürgermeister 
 

Für die Ortschaft Diebach: 
Rolf Horndacher, Ortsvorsteher 
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FREIWILLIGE FEUERWEHR 
Tel. 53112 od. 545431 - Fax 545432 
  

 www.feuerwehr-ingelfingen.de  
 
Gesamtfeuerwehr Ingelfingen 
 

Einsatzberichte der Feuerwehr: 
Sonntag, 21.04., 21:40 Uhr 
Technische Hilfe in Ingelfingen 
Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall 
 
Altersgruppe 
Das nächste Schwimmen mit Wassergymnastik 
findet am Dienstag, 7. Mai 2024 um 19:00 Uhr bis 
20:00 Uhr statt (auch für Aktive!). 
 

Dienstag, 30. April 2024, 18:00 Uhr Maibaum 
stellen, Ingelfingen. Anzug Uniform. 
 
 

Abt. Ingelfingen & Criesbach 
Montag, 29.04., 18:30 Uhr 
Aufbau Maibaumfest.  
Treffpunkt: Gerätehaus  
 

Dienstag, 30.04. - Maibaumfest.  
Treffpunkt zum Maibaum holen: 17:15 Uhr, Gerä-
tehaus.  
Treffpunkt zum Maibaum stellen: 18:00 Uhr, Ge-
rätehaus.  
Anzug: Einsatzuniform  
 

Donnerstag, 02.05., 18:30 Uhr 
Abbau Maibaumfest 
Treffpunkt: Gerätehaus  
 

Montag, 06.05., 19:00 Uhr 
Übung Führungskräfte.  
V: B. Ehrmann 
 
 

Abt. Diebach 
Samstag, 27.04., ab 10:00 Uhr 
Aufbau Maifest 
 

Dienstag, 30.04., 17:00 Uhr 
Maibaum holen, stellen und anschließend Bewir-
tung 
Dienst nach Einteilung  
 

Mittwoch, 01.05., 11:00 Uhr 
Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück und Mit-
tagstisch am FFW Gerätehaus 
Dienst nach Einteilung 
 

Donnerstag, 02.05., ab 10:00 Uhr 
Abbau Maifest 
 

* * * * * * * * * * 
 

 
 
 
Abt. Dörrenzimmern/Stachenhausen 
Am Samstag, 20.04.2024 fand der gemeinsame 
Ausflug in den schönen Schwarzwald statt. High-
light des Ausfluges war die Schneeballschlacht auf 
dem Kniebis. Dort hatte es am Vortag 20 cm ge-
schneit. Der Ausblick vom Ellbachseeausblick war 
phänomenal. Natürlich durfte auch eine Schinken-
rauchbesichtigung nicht fehlen. Das schöne Städt-
chen Freudenstadt rundete die Sehenswürdigkei-
ten ab. Es war einfach ein toller Tag. 
 

 
 
 

Abt. Dörrenzimmern 
Sonntag, 28.04., 9:00 Uhr 
Übung / Gruppe Dörr  
 
Montag, 29.04., 18:30 Uhr 
Aufbau Maibaumfest / Gesamte Wehr 
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Dienstag, 30.04., 17:45 Uhr 
Treffpunkt zum Maibaum holen am Feuerwehr-
haus 
 

Mittwoch, 01.05., 8:00 Uhr 
Abbau Klowagen und Garnituren 
 

 
 
 

Abt. Stachenhausen 
Freitag, 03.05., 19:00 Uhr 
Übung / beide Gruppen 
 
 

Abt. Weldingsfelden 
Montag, 29.04., 16:00 Uhr 
Maibaum holen / gesamte Abteilung 
 

Dienstag, 30.04., 18:00 Uhr 
Maibaum stellen / gesamte Abteilung 

 

- - - - - - - - - - - - 
 

Jugendfeuerwehr 
 

www.jugendfeuerwehr-ingelfingen.de 
 

Jugendfeuerwehr 
Samstag, 27.04., 
Großübung in Niedernhall 
Treffpunkt um 13:30 Uhr an der Feuerwache 
Ingelfingen.  
Anzug: Uniform 
Bitte Hinweise in der Gruppe beachten!  
 

Kinderfeuerwehr 
Samstag, 27.04., 
Großübung in Niedernhall 
Treffpunkt um 13:45 Uhr direkt in Niedernhall an 
der Stadthalle. 
Anzug: Wetterfeste Kleidung, Feste Schuhe. Bitte 
weitere Hinweise in der Gruppe beachten!  
 
Veranstaltungshinweis: 
Am Samstag, 27.04.2024 findet ab 14:00 Uhr eine 
große Übung der Kinder- und Jugendfeuerwehren 
aus Ingelfingen, Niedernhall und Weißbach sowie 
der THW-Jugend statt. Übungsort: rund um das 
Bildungszentrum Niedernhall. Zuschauer sind 
herzlich willkommen! 
 
 
S O N S T I G E S 

 
Rettungsdienst          Tel. 112 
 

Notfallbereitschaft der Ärzte 
 

Einheitliche Notfallnummer  
für die Gesamtgemeinde Ingelfingen 
Tel. 116 117 (Anruf ist kostenlos) 
Ebenfalls die fachärztlichen Dienste (augen-, kin-
der- und HNO-ärztliche Notfalldienste) 
 

(täglich von 18:00 Uhr – 8:00 Uhr, Mittwoch ab 
13:00 Uhr, Freitag ab 16:00 Uhr, am Wochenende 
durchgängig bis montags 8:00 Uhr, an Feiertagen 
ebenfalls durchgängig bis 8:00 Uhr) 
 

Informationen zu Öffnungszeiten und Anschrift 
der jeweiligen Notfallpraxis finden Sie unter 
https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/ 
 
Allgemeiner Notfalldienst: 
Öhringen: Hohenloher Krankenhaus gGmbH, 
Kastellstr. 5, 74613 Öhringen, Tel. 07941/6920 
Samstag, Sonntag & Feiertage, 10:00 – 18:00 Uhr 
Bad-Mergentheim: Caritas-Krankenhaus Bad 
Mergentheim gGmbH, Uhlandstr. 7, 97980 Bad 
Mergentheim 
Samstag, Sonntag & Feiertage, 10:00 – 18:00 Uhr 
 
Der zahnärztliche Notfalldienst kann unter der 
Notfalldienst-Nr. 0761/120 120 00 abgefragt wer-
den. 
 
Ärztlicher Notdienst für Kinder- und Jugendli-
che ist die Notfallpraxis am Diakoniekrankenhaus 
Schwäbisch Hall, Diakoniestraße 10, 74523 
Schwäbisch Hall. Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- 
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und Feiertag: von 9:00 bis 15:00 Uhr und werktags 
von 18:00 bis 21:00 Uhr. 
In unaufschiebbaren Fällen übernehmen die Kin-
derärzte des Diakonieklinikums außerhalb der 
Sprechstundenzeiten die Versorgung. Unter der 
Woche wählen Sie die einheitliche Notfallnummer 
Tel. 116 117. 
 
Praxis Dr. med. Philipp Kuhnle, Weißbach 
Sehr verehrte Patientinnen, sehr verehrte Patien-
ten, am Brückentag Freitag, den 10.05.2024 ist 
unsere Praxis geschlossen. 
Vertretung übernimmt der ärztliche Notdienst un-
ter der Telefonnummer 116117. 
Homepage: www.praxis-dr-kuhnle.de 
Ihr Praxis Team Kuhnle  
 
Dienstbereitschaft der Apotheken: 
Der Apotheken-Notdienst beginnt morgens um 8:30 Uhr und 
endet um 8:30 Uhr des folgenden Tages. Kurzfristige Ände-
rungen sind aus der Tagespresse zu erfahren. 
 

Der Apotheken-Notdienstkalender kann im Internet unter 
www.lak-bw.de/notdienstportal/schnellsuche.html abgeru-
fen werden. 
 
26.04. MediKÜN Apotheke Künzelsau 
27.04. Bären-Apotheke Kupferzell 
28.04. Kloster-Apotheke Schöntal 
29.04. Stadt-Apotheke Krautheim 
30.04. Comburg Apotheke Künzelsau 
01.05. Rats-Apotheke Forchtenberg 
02.05. Hohenlohe-Apotheke Künzelsau 
 
Diakoniestation Künzelsau 
Pflegeteam 
Niedernhall/Ingelfingen Tel. 07940/544426 
Dörzbach   Tel. 07937/8038370 
Pflegedienstleitung: 
Birgit Pohl & Martina Wägelein   Tel. 07940/93950-0 
Organisierte Nachbarschaftshilfe: 
Tanja Hollenbach  Tel. 07940/93950-16 
Hospizdienst Region Kocher-Jagst: 
Begleitung für Schwerkranke und Sterbende sowie für 
ihre Angehörigen. 
Carmen Landwehr  Tel. 07940/93950-12 
E-Mail: c.landwehr@hospizdienst-kocher-jagst.de 
Unser Angebot: 
Alten- und Kinderkrankenpflege, Familienpflege, 
hauswirtschaftliche Versorgung, Nachbarschaftshilfe, 
Palliativpflege, Kurse in häuslicher Krankenpflege, 
häuslicher Betreuungsdienst, betreuter Seniorenkreis, 
Beratung, Gesprächskreis, Hausnotruf, 24h Rufbereit-
schaft 
Wir sind zuständig für folgende Städte und Ge-
meinden mit Teilorten: 

Künzelsau, Ingelfingen (ohne Diebach und Eberstal), 
Niedernhall, Weißbach, Forchtenberg, Dörzbach, Bu-
chenbach. 
Falls Sie uns nicht persönlich erreichen, können Sie uns 
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, 
wir rufen sobald als möglich zurück. 
 

Diakonie daheim 
Pflegeteam Mittleres Kochertal 
Schwester Juliane Fürstenau Tel. 07947/4119969 
E-Mail: diakoniedaheim@dasdiak.de 
Unser Angebot: 
Individuelle Beratung, für Pflegekassen erforderliche 
Beratungsbesuche, Behandlungspflege vom Arzt ver-
ordnet, körperbezogene Pflegemaßnahmen, ambulante 
Kinderkrankenpflege, Assistenz im Haushalt, Ange-
bote bei Demenz, Hausnotruf und Rufbereitschaft, Be-
treuung daheim 
Wir sind zuständig für folgende Städte und Ge-
meinden mit Teilorten:  
Forchtenberg, Weißbach, Niedernhall, Ingelfingen, 
Künzelsau, Dörzbach, Buchenbach. 
Gerne beraten wir Sie bei Fragen rund um die ambu-
lante Pflege. Rufen Sie uns an. Wenn Sie uns persön-
lich nicht erreichen, sprechen Sie uns bitte auf den An-
rufbeantworter. Wir rufen Sie schnellstmöglich zurück. 
 

Bereich: Eberstal und Diebach  
Kath. Sozialstation Jagsttal gGmbH 
74238 Krautheim, Altkrautheimer Straße 7 
Tel. 06294/ 42 76 60, Fax 06294/ 42 76 61 
www.sozialstation-jagsttal.de 
E-Mail: sozialstation@jagsttal.de 
Ansprechpartnerin: Frau Zeljka Primorac 
Die Kath. Sozialstation bietet mit ihrem Team alle 
Formen ambulanter Pflege an: 

 Kranken- und Altenpflege 
 Familien- und Kinderkrankenpflege 
 Nachbarschaftshilfe 
 Hauswirtschaftliche Versorgung 
 Med. Fußpflege 
 Essen auf Rädern (warm) 

Gerne beraten wir Sie bei Fragen rund um die häusliche 
Pflege - auch bei Ihnen zu Hause. Wenn Sie uns nicht 
persönlich erreichen, sprechen Sie bitte auf unseren 
Anrufbeantworter. Wir rufen Sie schnellstmöglich zu-
rück. 
 

Altenheim Krautheim, 74238 Krautheim, Burgweg 
2, Tel. 06294/42300 
Heimleitung: Tel. 06294/42 30 24 
Wir bieten: Vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, Ta-
gespflege, Nachtpflege, Betreuungsnachmittage. Falls 
Sie Fragen haben, rufen Sie an, wir beraten Sie gerne. 
 

 

 
                               Mach mit... 
                 damit unsere Stadt sauber bleibt! 
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STADTBÜCHEREI 
INGELFINGEN     1309-42 
 
Unsere Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr. 
 

 
Georg-Fahrbach-Schule Ingelfin-
gen 
„Mit den Reizen der neuen Medien 
kommen auch deren Risiken“ 
Polizei Künzelsau zu Besuch an der Georg-Fahr-
bach-Schule Ingelfingen 
Am 18. April 2024 besuchte Herr Bartsch von der 
Polizei vom Referat Prävention (Außenstelle Kün-
zelsau) die Lerngruppen 7a und 7b mit ihren Lern-
begleitern Frau Fritsch und Herrn Weber. In einem 
spannenden Vortrag, bei dem jegliche Fragen der 
Schüler/innen aufgegriffen wurden, sensibilisierte 
Herr Bartsch die Lerngruppen für die vielen Ge-
fahren im Internet. Herr Bartsch gab trotzdem der 
Hoffnung Ausdruck, dass es bei allen Gefahren 
und Risiken dieser neuen Technik auch viele 
Wege zum vernünftigen und gewinnbringenden 
Umgang mit Handy, Tablet und Computer gibt. 
 

Vielen Dank für den tollen Vortrag zum Thema 
Klasse im Netz – Mediengefahren. 
 

* * * * * * * * * * * 
 

Georg-Fahrbach-Schule in TOP50 beim Hand-
werkswettbewerb „MACH WAS“! 
Im Rahmen des „MACH WAS!“-Handwerkswett-
bewerbs der Firma WÜRTH hat die Georg-Fahr-
bach-Schule in Zusammenarbeit mit der Firma 
KEGA Holzbau zwei Hütten für den beliebten 
Ingelfinger Schulweihnachtsmarkt konstruiert und 
gebaut. 
 
Die Teilnahme am Wettbewerb ermöglichte es der 
Schülergruppe, die anspruchsvollen Vorstellungen 
umzusetzen. So sollten die Hütten nicht nur leicht 
und schnell auf- und abzubauen sein, sondern auch 
noch flexibel einsetzbar („Eingang“ auf beliebigen 
Seiten) und leicht zu lagern. Hinzu kam noch, dass 
sie als Blaupause für zukünftige Hütten dienen und 
- da der Weihnachtsmarkt eine gemeinnützige 
Veranstaltung ist - möglichst preisgünstig zu dup-
lizieren sein sollten. 
 

Dieses anspruchsvolle Vorhaben war nur deshalb 
umsetzbar, weil die Schülergruppe beim Wettbe-
werb von dem Partner der Schule, der Firma 
KEGA Holzbau aus Eberstal, sehr gut beraten und 

unterstützt wurde. So entstanden zwei Hütten, die 
alle oben genannten Kriterien erfüllen und eine 
Bereicherung für zukünftige Weihnachtsmärkte 
darstellen. 
 

Ein Video vom Projekt findet man unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=DU1OvjBw-
reQ 
 

Mit dem Projekt hat es die Schülergruppe in die 
Top50-Vorauswahl des Wettbewerbs geschafft! 
Nun benötigen sie Ihre Hilfe! 
 

Bitte stimmen Sie bei www.handwerkswettbe-
werb.de für die Schülerinnen und Schüler ab! Die 
Abstimmung geht nur bis 28. April 2024. Es wird 
die Hilfe vieler benötigt, um es unter die Top10 zu 
schaffen und eine Chance zu haben, von der Fach-
jury als Gewinner ausgewählt zu werden! 
 
 
Firma Schwarz GmbH, Ingelfingen-Stachen-
hausen 
Containeranlage im Kelterweg, Ingelfingen 
Wir beginnen im Auftrag des Landkreises mit den 
Erschließungsarbeiten für die geplante Container-
anlage im Kelterweg, Ingelfingen. Voraussichtli-
che Bauzeit ist ca. 6 Wochen. Es kann kurzfristig 
während der Bauphase zu Behinderungen in der 
Zu- und Abfahrt des Kelterweges kommen. Wir 
bitten alle Anlieger im Kelterweg um Beachtung 
und im Voraus bereits ein Dankeschön für Ihr Ver-
ständnis. 
 
 
Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
Minister Hauk übergibt Bewilligungsbescheide 
im Programm zur nachhaltigen Modernisie-
rung Ländlicher Wege 
Aus der insgesamt 34. Tranche des Programms zur 
nachhaltigen Modernisierung Ländlicher Wege er-
halten elf Kommunen Fördermittel in Höhe von 
rund 790.000 Euro. Durch diese Investition wer-
den 15 Wegbaumaßnahmen mit rund 8,9 Kilome-
ter Länge umgesetzt. Seit Beginn des Förderpro-
gramms zur nachhaltigen Modernisierung Ländli-
cher Wege im Jahr 2018 wurden landesweit über 
17 Millionen Euro an Zuschussmitteln bewilligt 
und damit rund 295 Kilometer ländlicher Wege in 
Baden-Württemberg erneuert. 
 
Die Stadt Ingelfingen erhält aus dem Förderpro-
gramm 65.637,60 Euro. 
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Detaillierte Informationen zum Förderprogramm 
zur nachhaltigen Modernisierung des Ländlichen 
Wegenetzes finden Sie unter https://www.lgl-
bw.de/unsere-themen/Flurneuordnung/Wissens-
wertes/Gesetze-und-Vorschriften/. 
 

 
 
 
TÜV SÜD Service-Center Ingelfingen 
Zugmaschinenaktion 2024 
Samstag, 04.05.2024, 8:00 – 12:00 Uhr 
Alfred Zürn, Jäuchernstraße 16, 74653 Ingelfingen 
- Eberstal 
 

Durchführung der gesetzlichen Hauptuntersu-
chung nach § 29 StVZO. 
 

Geprüft werden landwirtschaftliche Zug- und Ar-
beitsmaschinen bis 40 km/h, sowie ungebremste 
Anhänger. 
 
 
Landratsamt Hohenlohekreis 
Einblicke in die Kitzrettung mit Drohnen 
Das Forstamt des Hohenlohekreises bietet am 
Samstag, 4. Mai 2024, eine Exkursion „Kitzret-
tung mit Drohnen“ mit Daniel Krisciunas an.   
Die Exkursion findet von 5:30 bis 9:00 Uhr statt. 
Treffpunkt ist am Wertholzplatz im Klosterwald. 
 

Der Kostenbeitrag von 10 Euro ist direkt vor Ort 
zu bezahlen. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 3. 
Mai 2024, beim Forstamt des Hohenlohekreises, 
unter der Telefonnummer 07940 18-1567 oder per 
E-Mail HWP@hohenlohekreis.de, erforderlich. 
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